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Erlangen, den 30. Juli 2019 

Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht 
WS 2019/20 
 

Informationen zu den Klausuren 

 
1) Termine: 

- 29. Oktober 2019, 
- 03. Dezember 2019 und 
- 14. Januar 2020 

 
2) Schreibzeit: 

- 3 Stunden, 
- jeweils von 16:00 - 19:00 Uhr – s.t. 

 
3) Schreibort: 

- KH 2.020 
- (und bei Bedarf zusätzlich KH 2.016 – hierüber würden Sie noch informiert werden) 

 
4) Zu beachten: 

- Bitte jeweils um 16:00 Uhr pünktlich vor Ort sein; 
- Klausurpapier ist selbst mitzubringen; 
- Bitte ein Ausweisdokument mitbringen (Personalausweis, Führerschein, etc.). 

 
5) Prüfungsanmeldung: 

Zum Schreiben der Klausuren ist NUR berechtigt, wer  
• für die erste Klausur bis zum 28.10.2019 um 23:59 Uhr in der StudOn-Gruppe zur 

ersten Klausur angemeldet ist 
• für die zweite Klausur bis zum 02.12.2019 um 23:59 Uhr in der StudOn-Gruppe 

zur zweiten Klausur angemeldet ist 
• für die dritte Klausur bis zum 13.01.2020 um 23:59 Uhr in der StudOn-Gruppe zur 

dritten Klausur angemeldet ist 
Pfad zu den Gruppen: Angebote > 2. RW > 2.1 Rechtswissenschaft > Übungen für Fortgeschrittene > Wintersemester 
2019/2020 > Übung im BGB für Fortgeschrittene 

Wichtig: Beachten Sie, dass für jede Klausur zwei Gruppen existieren – melden Sie sich 
nur in der Gruppe an, die ihrem Studienbeginn entspricht!

http://www.zr3.rw.fau.de/
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6) Prüfungsvoraussetzungen: 

- Bestehen zivilrechtlicher Zwischenprüfungsklausur, 
- Bestehen von mindestens vier0F

1 Abschlussklausuren im Zivilrecht und 
- Bestehen der Abschlusshausarbeit (Fach egal). 

 
 WICHTIG: Studierende, die ihr Studium vor dem WS 2015/16 begonnen haben, müssen 

Kopien von Bescheinigungen der soeben genannten Prüfungsvoraussetzungen an jede 
jeweils geschriebene(n) Klausur(en) und ggf. die Hausarbeit heften – ansonsten wird die 
Arbeit nicht bewertet. 

                                                
1 Dabei zählt die zivilrechtliche Zwischenprüfungsklausur ebenfalls als Abschlussklausur, sofern die 
jeweilige Klausur auch als Abschlussklausur geschrieben werden konnte. 


